
«$$e-seal» «$$QrCode» 

2023-... «%ASFF_YYYY_ID» 

Zivilstandsverordnung 
(ZStV) 

Änderung vom … 

Der Schweizerische Bundesrat 
verordnet: 

I 

Die Zivilstandsverordnung vom 28. April 20041 wird wie folgt geändert: 

Art. 4 Abs. 3 Bst. a und Abs. 6 
3 Die Ernennung oder Wahl zur Zivilstandsbeamtin oder zum Zivilstandsbeamten 
setzt voraus: 

a. Aufgehoben
6 Aufgehoben 

Art. 5 Abs. 1 Bst. e 
1 Die Vertretungen der Schweiz im Ausland haben im Zivilstandswesen insbesondere 
folgende Aufgaben: 

e. Entgegennahme und Übermittlung von Namenserklärungen (Art. 12 Abs. 2,
13 Abs. 1, 13a Abs. 1, 14 Abs. 2, 14a Abs. 1, 37 Abs. 4 sowie 37a Abs. 5);

Art. 26 Abs. 2 und 3 
2 Der Name des ausländischen Staats wird in der Kurzform gemäss der von der Di-
rektion für Völkerrecht des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegen-
heiten geführten «Liste der Staatenbezeichnungen»2 beurkundet. 
3 Befindet sich der Ereignisort in einem Gebiet, bei dem umstritten ist, welchem Staat 
es zugehörig ist, so wird der Name des Staats gemäss dem vom Bundesamt für 

1 SR 211.112.2 
2 Die Liste der Staatenbezeichnungen ist einsehbar unter www.eda.admin.ch > Aussenpoli-

tik > Völkerrecht > Einhaltung und Förderung des Völkerrechts > Anerkennung von Staa-
ten und Regierungen > Liste der Staatenbezeichnungen.  

http://www.eda.admin.ch/
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Statistik geführten Staaten- und Gebietsschlüssel für Statistiken des Bundes3 als Er-
eignisort beurkundet. 

Art. 29 Abs. 2 und 3  
2 Sind mehrere Aufsichtsbehörden betroffen, so ist für die Bereinigung die Aufsichts-
behörde zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich: 

a.  die zu bereinigenden Personenstandsdaten erstmals beurkundet wurden; oder  
b.  Zivilstandsereignisse oder -tatsachen nachbeurkundet werden müssen, die 

sich vor der letzten Beurkundung ereignet haben. 
3 Sind die Zuständigkeiten unklar, so ist für die Bereinigung nach den Weisungen des 
EAZW vorzugehen. 

Art. 30 
Aufgehoben  

Art. 35 Abs. 6 und 6bis 
6 Das Zivilstandsamt kann eine ärztliche Bestätigung der Niederkunft verlangen, 
wenn die Meldung durch eine in Artikel 34 Buchstabe bbis aufgeführte Person erfolgt. 
6bis Ist die Mutter im Zeitpunkt der Geburt mit einer Frau verheiratet und wurde das 
Kind nach den Bestimmungen des Fortpflanzungsmedizingesetzes vom 18. Dezem-
ber 19984 (FMedG) durch eine Samenspende gezeugt, so ist dies gegenüber dem Zi-
vilstandsamt mit einer schriftlichen Bestätigung der behandelnden Ärztin oder des 
behandelnden Arztes nach Artikel 25 FMedG zu belegen.  

Art. 45 Abs. 2 
2 Personenstandsdaten, die noch nicht rechtsgültig beurkundet (Art. 28), zu bereinigen 
(Art. 29) oder gesperrt (Art. 46) sind, dürfen nur mit Bewilligung der Aufsichtsbe-
hörde bekannt gegeben werden. 

Art. 50 Abs. 1 Bst. abis  
1 Das für die Beurkundung zuständige Zivilstandsamt teilt der Kindesschutzbehörde 
des Wohnsitzes des Kindes mit: 

abis  die Geburt eines Kindes, dessen Mutter mit einer Frau verheiratet ist und für 
welches das Zivilstandsamt weder eine ärztliche Bestätigung nach Artikel 35 
Absatz 6bis erhalten noch eine Anerkennung durch den Vater beurkundet hat.  

  

3  Der Staaten- und Gebietsschlüssel für Statistiken des Bundes ist einsehbar unter 
www.bfs.admin.ch > Grundlagen und Erhebungen > Staaten und Gebiete. 

4 SR 810.11 

http://www.bfs.admin.ch/
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Art. 80  Zeichensatz 
Die Daten werden nach dem hinterlegten Standardzeichensatz erfasst (ISO-Norm 
8859-1 + Latin Extended-A5). 

Art. 88 Registertechnische Anpassung von Gruppen von 
Personenstandsdaten 

Das EAZW kann durch schriftliche Verfügung den FIS anweisen, im Personenstands-
register eine Gruppe beurkundeter Personenstandsdaten, bei denen ein gleichartiger 
und ausschliesslich registertechnischer Anpassungsbedarf besteht, anzupassen. 

Einfügen vor dem Gliederungstitel des 11. Kapitels  

Art. 88a Bereinigungen durch eine Zivilstandsbehörde eines anderen Kantons  
Steht in einem Kanton aufgrund eines vorübergehenden Personalengpasses keine ge-
eignete Person zur Verfügung, um Bereinigungen von Personenstandsdaten vorzu-
nehmen, so können diese für eine begrenzte Zeit im Einvernehmen mit dem EAZW 
durch eine Zivilstandsbehörde eines anderen Kantons vorgenommen werden.  

Art. 98 Abs. 1 Bst. fbis   
1 Im Geburtsregister sind von Amtes wegen als Randanmerkung einzutragen: 

fbis. Anpassungen der Namensschreibweise aufgrund von Namenserklärungen 
nach Artikel 99f; 

Art. 99e 
Aufgehoben  

Art. 99f  Übergangsbestimmungen zur Änderung vom [Datum] 
1 Eine Person, deren Daten vor dem 1. Januar 2025 im Personenstandsregister erfasst 
worden sind, kann in der Schweiz gegenüber jeder Zivilstandsbeamtin oder jedem 
Zivilstandsbeamten und im Ausland gegenüber der zuständigen Vertretung der 
Schweiz erklären, dass ihre Namen mit dem Zeichensatz nach Artikel 80 in der Fas-
sung dieser Änderung geschrieben werden. 
2 Die Erklärung kann abgegeben werden: 

a. jederzeit im Rahmen eines im Personenstandsregister zu beurkundenden Zi-
vilstandsereignisses; 

b. ab dem 1. Juli 2025 jederzeit und unabhängig von einem Zivilstandsereignis. 

  

5 Die Norm kann gegen Bezahlung bezogen werden bei der Schweizerischen Normen-Ver-
einigung (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.  
Sie ist auch im Internet auf der Homepage der Internationalen Organisation für Normung 
(www.iso.org) abrufbar. 
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3 Verheiratete Personen, die einen gemeinsamen Familiennamen führen, müssen die 
Erklärung über den Familiennamen gemeinsam abgeben.  
4 Die Erklärung für ein minderjähriges Kind ist von den Personen abzugeben, denen 
die elterliche Sorge zusteht. Hat das Kind das zwölfte Altersjahr vollendet, so ist dazu 
seine Zustimmung erforderlich.  
5 Die Erklärungen sind eigenhändig und in Gegenwart der Person, die für die Entge-
gennahme oder Beurkundung zuständig ist, zu unterschreiben. 
6 Die Unterschriften werden beglaubigt. 

II 

Die Verordnung vom 27. Oktober 19996 über die Gebühren im Zivilstandswesen 
wird wie folgt geändert: 

Art. 14 
Aufgehoben 

Anhang 1 Ziffer II 4.7a  
4.7a  Namenserklärung nach Artikel 99f ZStV, wenn sie unabhängig von einem Zi-

vilstandsereignis abgegeben wird: 
– wenn die Erklärung von verheirateten Personen  

gemeinsam abgegeben wird    75 
– wenn die Erklärung einzeln abgegeben wird,  

pro erklärende Person     75 

III 
1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Januar 2024 in Kraft. 
2 Die Artikel 80, 98 und 99f treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 

  

6  SR 172.042.110 


